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Einleitung

Bibliotheksgeschichte 1 ist Teil der Landesgeschichte. Eine Bibliothek reagiert wie ein

Seismograph auf politische Verhältnisse, sie leidet oder gedeiht je nach politischen
Umständen, und wie sie sich mit ihren Leistungen vor der Öffentlichkeit zu

verantworten hat, so wird man eine Regierung an dem messen müssen, was sie für ihre

Bibliotheken tut. Den Landgrafen Wilhelm IV. von Hessen-Kassel (reg. 1567-1592),

den Gründer der Kunstsammlungen, der Sternwarte, der Bibliothek usw., sieht man in

einer zeitgenössischen Darstellung mit einem Buch in der Hand abgebildet 2 , im

Gegensatz zu seinen mit Waffen und sonstigen Herrschaftsrequisiten dekorierten

fürstlichen Verwandten, und er hieß denn auch der Weise.

Wie Bücher selbst Zeugen dessen sind, was Menschen aus sich machen können, so

zeugen Büchersammlungen davon, was aus dem dann tatsächlich gemacht worden ist,

was Menschen aus sich machten.

Unsere Bibliotheken entwickelten sich aus den verschiedensten Keimzellen, nie

entstanden sie, wie das bei heutigen Universitätsgründungen bisweilen der Fall ist,

durch eine Art wissenschaftsbürokratischen Urknall. Auch in Kassel war die fürstliche

Bibliothek nicht einfach plötzlich da, nur weil der besagte Wilhelm IV. am 20. Novem

ber 1580 mit Verwaltung, Kunstkammer und ein paar Büchern das neue Gebäude im

Renthof bezog. Der Keim der Kasseler Bibliothek liegt - wie das bei Landesbibliothe

ken die Regel ist - in der Institution des fürstlichen Hofes begründet, bei dem sich eben

auch Bücher anzusammeln pflegten.

Dieses literarische Element wird zuerst nachweisbar mit dem prachtvollen Willehalm-

Kodex (Nr. 26), den sich Landgraf Heinrich II. 1334 zu Ruhm und Ehre des fürstlichen

Hauses hersteilen ließ. Natürlich werden noch mehr Handschriften bei Hofe in Besitz

und Gebrauch gewesen sein: Andachtsbücher, Theologisches, Liturgisches, Juristi

sches, Medizinisches, aber es hat sich nichts erhalten, was wir definitiv Kassel

zuschreiben könnten. Lediglich eine erstaunliche Menge von Pergamentfragmenten

mittelhochdeutscher Dichtungen, die als Makulatur in nordhessischen Verwaltungsak

ten überlebten (Nr. 27-32). Auch das Staatsarchiv Marburg besitzt eine ganze Reihe

davon, und sie stammen zum Teil aus den gleichen zerlegten Handschriften wie die

Kasseler Bruchstücke. Der Dialekt vieler dieser Zeugen aus der Zeit dichterischer

Hochkultur weist nach Ober- und Niederhessen; die Frage drängt sich auf, wo man

sich dieses literarische ,Nest‘ vorzustellen habe, diese Institution, die es sich leisten

konnte, kostbare Pergamenthandschriften der beliebtesten Dichtungen der Zeit herstel-

len zu lassen oder zu erwerben. War es in Marburg beim Deutschen Orden 3 , am Hofe

eines Waldecker Grafen 4 , in Kassel gar? Dies dürfte eine der interessantesten Fragen der

Literaturrezeption unseres Landes sein. Aber wie man auch immer antworten mag - der

Willehalm-Kodex ist ein stolzer Start, zumal er ja ausdrücklich für den Gebrauch im


